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	Name
	



Punkt 2.9.1. der Richterordnung

· als aktiver Ausbilder und Prüfungsteilnehmer tätig gewesen sein und dabei nachstehend bezeichnete Mindestan-
forderungen nachweisen:
	1.
	Der Bewerber muss an mindestens 10 termingeschützten Spürhunde-Veranstaltungen mit Erfolg teilgenommen haben.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	2.

	Der Bewerber muss mindestens einen Hund im Bereich Spürhunde selbst ausgebildet und mit Erfolg in termingeschützten Veranstaltungen innerhalb des SV bis zur höchsten Prüfungsstufe geführt haben.

	
	

	
	

	
	oder:

	3.
	Tätigkeiten als Diensthundeführer und Ausbilder im Diensthundewesen der Polizei, Bundespolizei, Zoll oder Bundeswehr. Der Bewerber muss nachweislich mindestens einen Hund erfolgreich als Spürhund im Dienst der Polizei, Bundespolizei, Zoll und Bundeswehr ausgebildet und geführt haben. Der Nachweis ist zu erbringen.


	
	

	4.
	Bewerber, die parallel eine Spezialrichterausbildung für die Abnahme der FCI BH/ VT durchlaufen, müssen mindestens einen Hund gem. FCI-BH/VT selbst ausgebildet und mit Erfolg in einer termingeschützten Veranstaltung innerhalb des SV geführt haben.



	
	

	
	Sonstige Betätigung im Verein.

	
	

	
	




	
	, den
	
	
	

	
	
	
	
	(Unterschrift des/der Bewerbers/Bewerberin)
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Vorgeschlagen nach Prüfung der Verhältnisse


durch SV-Richter/in	______________________________________________________________
	(Name, Ort und Datumsangabe)

durch Vorstand der Ortsgruppe	______________________________________________________________


oder durch Vorstand der Landesgruppe	______________________________________________________________

Vertrauliche gutachtliche Äußerungen des Vorstandes über persönliche Eignung, sachliche Erfahrung, kameradschaftliches Verhältnis zu den anderen Mitgliedern und die Möglichkeit des Abkommens zu den verschiedenen Pflichtübungen.



	1.
	der zuständigen Ortsgruppe

	
	

	
	

	
	
	, den
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Unterschrift OG-Vorsitzende/r)




	2.
	des/der LG-Beauftragten für Spezialhundeausbildung

	
	

	
	

	
	
	, den
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Unterschrift LG-Beauftragte/r für Spezialhundeausbildung)




	3.
	der zuständigen Landesgruppe

	
	

	
	

	
	
	, den
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Unterschrift LG-Vorsitzende/r)
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